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Präsident Weber 
 
 

Schriftführerin Ahrens 
  
 
 
Senator für Wirtschaft und Häfen und für Justiz und Verfassung Günthner (SPD) 
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Präsident Weber eröffnet die Sitzung um 18.21 
Uhr. 
 
 
Präsident Weber: Ich eröffne die 38. Sitzung der 
Stadtbürgerschaft und begrüße die hier 
anwesenden Damen und Herren. 
 
 

Ortsgesetz zur Änderung des Ortsgesetzes 
über die nicht der Bürgerschaft (Landtag) 

angehörenden Mitglieder der 
Stadtbürgerschaft 

Antrag der Fraktionen der SPD, der CDU, 
Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE und der FDP 

vom 11. März 2010 
(Drucksache 17/564 S) 

 
Die Beratung ist eröffnet. - Wortmeldungen liegen 
nicht vor. - Die Beratung ist geschlossen. 
 
Wir kommen zur Abstimmung. 

Wer das Ortsgesetz zur Änderung des 
Ortsgesetzes über die nicht der Bürgerschaft 
(Landtag) angehörenden Mitglieder der 
Stadtbürgerschaft beschließen möchte, den bitte 
ich um das Handzeichen! 
 
Ich bitte um die Gegenprobe! 
 
Stimmenthaltungen? 
 

(Einstimmig) 
 
Ich stelle fest, die Stadtbürgerschaft beschließt 
entsprechend. 
 
Damit sind wir am Ende der Sitzung der 
Stadtbürgerschaft angekommen. 
 
Ich schließe die Sitzung und wünsche Ihnen einen 
guten Heimweg.  
 

(Schluss der Sitzung 18.22 Uhr) 
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